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Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Frau Justizdirektorin 
Geschätzte Damen und Herren Kantonsräte 
 
Durch die Neuorganisation des Vormundschaftswesens und der Regionalisierung der 
Behördenorganisation im Kindes- und Erwachsenenschutz, wurden die Gemeinden zu reinen „Zahlstellen“ 
degradiert. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ist für die Anordnungen der Massnahmen 
zuständig, die Gemeinden subsidiär für die Finanzierung. „Wer zahlt, befiehlt“, galt im Kindes- und 
Erwachsenenschutz nicht, die Informationen flossen nur sehr beschränkt. 
 
Die Parlamentarische Initiative nahm den diesbezüglichen Unmut vieler Gemeinden und kommunalen 
Behörden auf und forderte, dass der Spielraum des ZGB in Bezug auf den Informationsaustausch besser 
genutzt wird.  
 
Seit 1. August 2014 werden Empfehlungen für den „Einbezug der Gemeinden in kindesschutzrechtlichen 
Verfahren mit erheblichen Kostenfolgen“ angewendet. Diese Empfehlungen sind ein Schritt in die richtige 
Richtung. Die Verbindlichkeit soll mit der vorliegenden Gesetzesänderung geregelt werden. 
 
Hier handelt es sich deshalb nicht um eine grundsätzlich neue Regelung, sondern auch um das Abbilden 
der Praxis im Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (EG KESR). Eine Praxis 
notabene, die den Gemeinden vermehrt Mitsprache gewährt. Die Gemeinden erhalten die Gelegenheit 
zur Stellungnahmen, insbesondere in Fällen mit erheblichen Kostenfolgen. 
 
Die SVP unterstützt die geänderte Parlamentarische Initiative entsprechend dem Antrag der STGK. Ziel soll 
die Optimierung der Schnittstellen zwischen der KESB und den Gemeinden sein und eine Klarheit im 
Spannungsfeld Kindes- und Erwachsenenschutz schaffen. 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort - 


